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Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

wie der nunmehr vorliegende Jahresbericht 2023 zeigt, konnte das Finanzgericht Hamburg 

auch im vergangenen Jahr zeitnah Rechtsschutz gewähren und den Fallbestand weiter deut-

lichreduzieren.  

 

Von den im I. Quartal 2024 zur Veröffentlichung freigegebenen Entscheidungen dürfte insbe-

sondere die Entscheidung des 6. Senats bezüglich der Rechtmäßigkeit der Rückforderung 

von angerechneter Kapitalertragsteuer in sogenannten cum/ex-Fällen von besonderem In-

teresse sein. Hier liegen nunmehr die Entscheidungsgründe vor. Der 1. Senat hatte über die 

Abzugsfähigkeit von Kosten eines (Regel-)Insolvenzverfahrens als Werbungskosten zu 

entscheiden. Das Gericht ließ den Werbungskostenabzug weder bei den Einkünften aus pri-

vaten Veräußerungsgeschäften noch aus Vermietung und Verpachtung zu und lehnte auch 

eine Einordnung als außergewöhnliche Belastung im Sinne des §§ 33 Abs. 1 EStG ab. 

 

Es folgen sodann weitere leitsatzartige Entscheidungen des Finanzgerichts. 

 

Der nächste Newsletter des Finanzgerichts Hamburg erscheint zum 30. Juni 2024. 

 

Alle im Newsletter erwähnten Entscheidungen des Finanzgerichts Hamburg sind auch 

über die Homepage des Gerichts im Volltext abrufbar. 

Der Newsletter des Finanzgerichts Hamburg informiert die interessierte Öffentlichkeit in 

kurzer und prägnanter Form über aktuelle Entscheidungen sowie interessante Entwick-

lungen und Veränderungen im und um das Finanzgericht Hamburg. Der Bezug des 

Newsletters ist kostenlos; die Anmeldung erfolgt über die Homepage des Finanzgerichts 

Hamburg unter Newsletter-Abo. 

 

Eine Abbestellung des Newsletters ist jederzeit möglich. 
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Jahresbericht 2023 

 

Der Jahresbericht 2023 liegt nun vor.  

 

Von den 6 Senaten des Finanzgerichts Hamburg wurden im Berichtsjahr 2023 insgesamt 

1.149 (2022: 1.134) Klagverfahren und Verfahren des vorläufigen Rechtsschutzes erledigt. Die 

Verfahrenszeiten betrugen durchschnittlich 14,4 Monate bei den Klagen und 3,9 Monate bei 

den Verfahren des vorläufigen Rechtsschutzes. 

 

Der Trend der rückläufigen Eingangs zahlen hat sich auch 2023 weiter fortgesetzt. Im Berichts-

jahr gingen 1.026 Verfahren (2022:1.161) ein. Durch den erneut leichten Rückgang der Ein-

gangszahlen konnte der Fallbestand auf nunmehr 758 (2022: 955) reduziert werden. 

 

Bei den streitig entschiedenen Verfahren waren 16,2 % (Vorjahr: 18,8 %) der Klagen ganz 

oder teilweise erfolgreich. Eine einvernehmliche Beilegung des Rechtsstreits (Änderung/Tei-

länderung der angegriffenen Bescheide) erfolgte in mehr als 40% der Fälle, wie im Vorjahr 

wurde rund ein Drittel der Klagen zurückgenommen, dies zum Teil nach rechtlicher Erörterung. 

In der überwiegenden Anzahl der Fälle konnte der Rechtsstreit vor dem Finanzgericht endgül-

tig abgeschlossen werden. Die Rechtsmittelquote in den durch das Gericht streitig entschie-

denen Verfahren hat sich im Berichtsjahr gegenüber den Vorjahren geringfügig auf 35,3 % 

(Vorjahr: 27,8 %) erhöht. 

 

Im Berichtsjahr 2023 ist für die Steuerberaterschaft ein besonderes Postfach als sicherer Über-

mittlungsweg (beSt) eingeführt worden. Alle neu eingehenden Verfahren werden nunmehr nur 

noch elektronisch geführt. 

 

Der Jahresbericht 2023 des Finanzgerichts Hamburg ist hier abrufbar. 

 

 

Besonders interessante Entscheidungen 

 

Körperschaftsteuer: Rückforderung von angerechneter Kapitalertragsteuer im 

„cum/ex-Verfahren“ ist rechtmäßig 

 

1. Körperschaftsteuerbescheide können zulässigerweise mit dem Ziel angefochten werden, 

eine höhere Körperschaftsteuer zu erreichen, wenn damit über § 36 Abs. 2 Satz 2 Nr. 2 EStG 

i.V.m. § 31 Abs. 1 Satz 1 KStG eine Anrechnung von Steuerabzugsbeträgen erwirkt werden 

soll. 

2. Das Finanzgericht kann sich einzelne Feststellungen aus rechtskräftigen Strafurteilen zu 
eigen machen, ohne selbst eine Beweisaufnahme durchzuführen, auch wenn andere Feststel-
lungen der Strafurteile substantiiert angegriffen werden. 
3. Im OTC-Handel wird das wirtschaftliche Eigentum an Aktien (§ 39 Abs. 2 Nr. 1 Satz 1 
AO) nicht bereits durch den schuldrechtlichen Kaufvertrag erworben. Dadurch wird dem Akti-
enkäufer weder eine Ausschließungsmacht noch eine aktive Nutzungsmacht verschafft. 
4. Bei Dividendenkompensationszahlungen wird die Kapitalertragsteuer dadurch erhoben, 
dass das inländische Kreditinstitut oder der inländische Finanzdienstleister als die den Ver-
kaufsauftrag ausführende Stelle (§ 44 Abs. 1 Satz 3 EStG) vom Aktienverkäufer die Bruttodi-
vidende erhält, aber nur die Nettodividende an den Aktienkäufer weiterleitet. Kein Einbehalt 
und damit auch keine Erhebung der Kapitalertragsteuer liegt vor, wenn das Kreditinstitut bei 
dem Aktienverkäufer keinen Rückgriff in Höhe der Bruttodividende nimmt.  

https://justiz.hamburg.de/resource/blob/844680/d05aaac76e9bc631b722b30773e65c7d/jahresbilanz-2023-data.pdf


5. Die Rücknahme der Anrechnung von Kapitalertragsteuer wegen arglistiger Täuschung 
(§ 130 Abs. 2 Nr. 2 AO) kann auch dann erfolgen, wenn ein Dritter die Täuschung begangen 
hat. Dieser Umstand ist allerdings bei der Ermessensausübung zu berücksichtigen. 
6. In der Vorlage einer formal richtigen aber inhaltlich unzutreffenden Steuerbescheinigung 
liegt eine Täuschung über die Tatsache der Erhebung der Kapitalertragsteuer. 
7. Wenn der Begünstigte einer Anrechnung von Kapitalertragsteuer die Unrichtigkeit seiner 
Angaben und/oder die Rechtswidrigkeit der Anrechnungsverfügung kannte oder infolge grober 
Fahrlässigkeit nicht kannte, ist das Ermessen bei einer Rücknahme der Anrechnungsverfü-
gung (§ 130 Abs. 2 Nr. 3 und 4 AO) intendiert. Beim Vorliegen von mehreren Rücknahmegrün-
den verstärkt sich das Interesse des Staates an der Rücknahme und damit der Herstellung 
der materiellen Gerechtigkeit. 
8. Die Zahlungsverjährung als Begrenzung der Änderung einer Anrechnungsverfügung be-
ginnt bei Änderungen der Steuerfestsetzung jeweils neu zu laufen. 
9. Die Zinsfestsetzung ist zu ändern, wenn die Anrechnung von Steuerabzugs-beträgen zu-
rückgenommen wird (§ 233a Abs. 5 Satz 1 AO). 

 

Mit Urteil vom 9. November 2023 hat der 6. Senat des Finanzgerichts Hamburg die Klage in 
einem sog. „cum/ex-Verfahren“ abgewiesen (6 K 228/20). Inzwischen liegt die Begründung 
der Entscheidung vor. 

Eine Bank, die Organgesellschaft der Klägerin war, führte in den Streitjahren 2007 bis 2009 
außerbörsliche Aktiengeschäfte rund um den Dividendenstichtag durch. Herangetragen an die 
Bank wurden die maßgeblichen Aktiengeschäfte von zwei Rechtsanwälten. Die entsprechen-
den Aktienpakete wurden von Anlageberatern, die nicht zur Bank gehörten, zusammengestellt. 
In den Streitjahren erwarb und veräußerte die Bank im Rahmen dieser Aktiengeschäfte jeweils 
mehrere Millionen an Aktien inländischer Unternehmen. Sie erzielte dadurch Kapitalerträge im 
mehrstelligen Millionenbereich. Diese wurden der Klägerin als Organträgerin der Bank steuer-
lich zugerechnet. Das beklagte Finanzamt rechnete ursprünglich mit den Körperschaftsteuer-
bescheiden für die Streitjahre aufgrund der Aktiengeschäfte Kapitalertragsteuern und Solida-
ritätszuschlag im zweistelligen Millionenbereich auf die Steuerlast an. 

Im April 2020 änderte das Finanzamt die Körperschaftsteuerfestsetzungen und nahm die An-
rechnungen zurück. Es begehrte nunmehr die Erstattung der angerechneten Beträge nebst 
Zinsen. Kurz vorher, im März 2020, waren zwei der Anlageberater wegen Steuerhinterziehung 
und Beihilfe zur Steuerhinterziehung zugunsten der Bank im Zusammenhang mit den streitge-
genständlichen Aktiengeschäften verurteilt worden. Das Urteil wurde später rechtskräftig. Ein 
führender Mitarbeiter der Bank und einer der Rechtsanwälte, die die Geschäfte an die Bank 
herangetragen hatten, wurden ebenfalls rechtskräftig wegen Steuerhinterziehung zugunsten 
der Bank verurteilt. 

Die Klägerin legte erfolglos gegen die Änderungs- und Rücknahmebescheide des Finanzam-
tes Einspruch ein. Im anschließenden Klageverfahren vor dem Finanzgericht Hamburg machte 
sie im Kern geltend, dass die Urteilsfeststellungen in den Strafverfahren nicht verwertet wer-
den dürften, weil sie unter schweren Mängeln litten. Die Verantwortlichen der Bank hätten 
keinen Vorsatz hinsichtlich einer Steuerhinterziehung gehabt. Auch wenn die Kapitalertrag-
steuer auf die streitgegenständlichen Dividendenerträge nicht erhoben und abgeführt worden 
sei, lägen die Voraussetzungen für eine Rücknahme der Anrechnungen nicht vor. Zudem habe 
das Finanzamt sein Ermessen fehlerhaft ausgeübt und die Frist für die Rücknahme sei abge-
laufen gewesen. Ferner hätten die Rücknahmebescheide wegen eingetretener Zahlungsver-
jährung nicht erlassen werden dürfen. 

Der 6. Senat des Finanzgerichts Hamburg ist den Argumenten der Klägerin nicht gefolgt: 

Die angefochtenen Bescheide seien rechtmäßig. Das Finanzamt habe die Körperschaftsteu-
erbescheide ändern und die Anrechnungsverfügungen zurücknehmen dürfen. 

Die Körperschaftsteuerbescheide hätten formell und materiell geändert werden dürfen. 

Die Festsetzungsfrist sei in allen Streitjahren nicht abgelaufen gewesen, weil sie wegen einer 
Steuerhinterziehung zugunsten der Bank jeweils 10 Jahre betragen habe (§169 Abs. 2 Satz 2 
der Abgabenordnung - AO -). Das Gericht mache sich insoweit die Feststellungen in den 



rechtskräftigen Urteilen gegen den Rechtsanwalt und gegen die beiden Anlageberater zu ei-
gen. Diese Feststellungen seien von der Klägerin nicht angegriffen worden, sodass insoweit 
keine eigene Beweisaufnahme des Finanzgerichts erforderlich sei. 

 

Die Bescheide hätten auf der Grundlage von § 173 Abs. 1 Nr. 1 AO (für 2007) und § 164 Abs. 
2 Satz 1 AO (für 2008 und 2009) geändert werden dürfen. Es hätten neue Tatsachen vorgele-
gen: Es sei erst nachträglich bekanntgeworden, dass die angerechnete Kapitalertragsteuer 
und der Solidaritätszuschlag nicht erhoben worden seien. Die Bank habe sich selbst insoweit 
inhaltlich unzutreffende Steuerbescheinigungen ausgestellt, deren Beweiskraft erschüttert sei. 

Auch die Rücknahme der Anrechnungsverfügungen sei zu Recht erfolgt. Es lägen mit § 130 
Abs. 2 Nr. 2, Nr. 3 und Nr. 4 AO drei Rücknahmetatbestände vor. Die Anrechnungen seien 
unter anderem durch arglistige Täuschungen des rechtskräftig verurteilten Rechtsanwalts und 
der ebenso verurteilten Anlageberater erwirkt worden (§ 130 Abs. 2 Nr. 2 AO). Diese Täu-
schungen seien der Klägerin im Rahmen der Ermessensentscheidung des Finanzamtes zu 
Recht zugerechnet worden. Das Finanzamt sei zutreffend davon ausgegangen, dass die Ver-
antwortlichen der Bank jedenfalls grob fahrlässig gehandelt hätten und die Unrichtigkeit der 
selbst ausgestellten Steuerbescheinigungen hätten erkennen müssen. 

Die Jahresfrist für die Rücknahme der ursprünglichen Anrechnungsverfügungen (§ 130 Abs. 
3 Satz 1 AO) sei – soweit es auf sie ankam – jeweils eingehalten worden und es liege auch 
keine Zahlungsverjährung vor. Letztere habe mit jeder zwischenzeitlichen Änderung der Kör-
perschaftsteuerfestsetzungen neu zu laufen begonnen. 

Auch die Änderungen der jeweiligen Zinsfestsetzungen seien rechtmäßig. Sie seien eine ge-
setzliche Folge der Rücknahmen der Anrechnungsverfügungen (§ 233a Abs. 5 Satz 1 AO). 

Die Entscheidung ist noch nicht rechtskräftig. 

Urteil vom 9.11.2023 (6 K 228/20), NZB eingelegt, Az. des BFH VIII B 17/24. 
 
 
Einkommensteuer: Kosten des Insolvenzenzverfahrens keine Werbungskosten oder 
außergewöhnliche Belastung 
 
1. Die Kosten des Insolvenzverfahrens über das Vermögen des Steuerschuldners sind 
keine Werbungskosten im Zusammenhang mit der Erzielung eines Gewinns aus der Veräu-
ßerung eines Grundstücks durch den Insolvenzverwalter. 
2. Die Kosten des Insolvenzverfahrens sind im Streitfall auch nicht als Werbungskosten bei 
den Einkünften aus Vermietung und Verpachtung zu berücksichtigen, weil es auch hier an 
einem objektiven Veranlassungszusammenhang fehlt. 
3. Die Kosten des Insolvenzverfahrens stellen auch keine außergewöhnliche Belastung dar. 
 
Streitig war in dem Verfahren die Berücksichtigungsfähigkeit von Kosten eines Insolvenzver-
fahrens als Werbungskosten. 
 
Über das Vermögen der Klägerin wurde wegen Zahlung Unfähigkeit ein (Regel-)Insolvenzver-
fahren eröffnet. Im Eigentum der Klägerin stehende Vermietungsobjekte wurden durch die In-
solvenzverwalterin im Streitjahr 2017 verwertet. Das Insolvenzverfahren wurde im Jahr 2020 
beendet, wobei es aufgrund der Verwertung des Vermögens der Klägerin im Rahmen des 
Insolvenzverfahrens zu einer vollständigen Befriedigung der Gläubiger kam. Die Klägerin be-
antragte, dass die erklärten und veranlagten Gewinne aus privaten Veräußerungsgeschäften 
um die als Werbungskosten zu berücksichtigenden Kosten des Insolvenzverfahrens zu redu-
zieren seien. Der Beklagte lehnte den Antrag mit der Begründung ab, dass keine Werbungs-
kosten im Sinne des §§ 9 Absatz ein Satz einen EStG vorlegen, da das Insolvenzverfahren 
dazu diene, die Gläubiger eines Schuldners gemeinschaftlich zu befriedigen, indem das Ver-
mögen des Schuldners verwertet und der Erlös verteilt werde. 
 
Das Gericht sah die Klage als unbegründet an. 
 

https://www.landesrecht-hamburg.de/bsha/document/NJRE001564032


Der Beklagte habe zu Recht die Kosten des Insolvenzverfahrens weder als Werbungskosten 
bei den Einkünften aus privaten Veräußerungsgeschäften (§ 23 EStG) noch bei den Einkünf-
ten aus Vermietung und Verpachtung (§ 21 EStG) noch als außergewöhnliche Belastung (§ 
33 Absatz einen EStG) berücksichtigt. 
 
Für den Fall eines Verbraucherinsolvenzverfahrens (§§ 304 ff. InsO) sei höchstrichterlich ge-
klärt, dass die Vergütung eines Insolvenztreuhänders nicht in einem sachlichen Zusammen-
hang mit der Einkünfteerzielungssphäre des Steuerpflichtigen stehe, da die subjektiven Anfor-
derungen an das Vorliegen von Werbungskosten nicht erfüllt seien. Die Durchführung eines 
Insolvenzverfahrens diente primär dazu, die Gläubiger eines Schuldners gemeinschaftlich zu 
befriedigen, indem das Vermögen des Schuldners verwertet und der Erlös verteilt werde (§ 1 
InsO). Ferner solle der redliche Schuldner die Chance erhalten, sich von seinen Schulden zu 
befreien (§ 1 i.V.m. §§ 287 Absatz einen, 305 Insolvenzordnung). Diese Grundsätze seien von 
der finanzgerichtlichen Rechtsprechung auch auf das Regelinsolvenzverfahren übertragen 
worden. 
 
Zwar sei vorliegend weder eine Restschuldbefreiung beantragt noch erteilt worden, sondern 
eine vollständige Gläubigerbefriedigung durch die Verwertung des Vermögens der Schuldne-
rin erzielt worden. Gleichwohl fehle es am notwendigen Veranlassungszusammenhang. Dabei 
habe der Senat im Rahmen der gebotenen wertenden Betrachtung insbesondere berücksich-
tigt, dass das Insolvenzverfahren durch Fremdinsolvenzanträge initiiert worden sei und dass 
die den Fremdinsolvenzanträgen zugrunde liegenden Verbindlichkeiten keinen näheren Be-
zug zu den Vermietungsobjekten aufgewiesen hätten. 
 
Die Kosten seien auch nicht als außergewöhnliche Belastung im Sinne des § 33 Abs. 1 EStG 
steuermindernd zu berücksichtigen. So sei bereits höchstrichterlich entschieden, dass die 
Überschuldung von Privatpersonen kein gesellschaftliches Randphänomen und damit außer-
gewöhnlich sei und das Niedersächsische FG habe für Insolvenzen im betrieblichen Bereich 
entschieden, dass dort eine Insolvenz erst recht kein außergewöhnliches Ereignis darstelle, 
sondern vielmehr zur Marktwirtschaft systemimmanent als Vorgang der natürlichen Auslese 
dazu gehöre. 
 
Urteil vom 19.10.2023 (1 K 97/22), Revision eingelegt, Az. des BFH IX R 29/23. 
 
  

https://www.landesrecht-hamburg.de/bsha/document/NJRE001565738


Weitere Entscheidungen in Kurzform 

 
Alkoholsteuer 

 
Zur Steuerentstehung und Steuerschuldnerschaft bei der Verbringung aus dem steuerrechtlich 
freien Verkehr anderer Mitgliedstaaten im Rahmen von Kommissions- bzw. Auktionsgeschäf-
ten. 

Urteil vom 10.11.2023 (4 K 36/21), NZB eingelegt, Az. des BFH VII B 150/23. 
 

Arbeitsschutzkontrollgesetz 
 
1. Die Anordnung einer Prüfung nach § 2 Abs. 1 SchwarzArbG und § 6b Abs. 1 Satz 1 GSA 
Fleisch erfolgt durch Prüfungsverfügung und liegt im pflichtgemäßen Ermessen der Behörden 
der Zollverwaltung. Sie ist in der Regel ermessensgerecht, wenn sie dem Gesetzeszweck, d.h. 
der Kontrolle der Einhaltung der Vorschriften des GSA Fleisch dient, es sei denn, es liegen 
Anhaltspunkte für ein unverhältnismäßiges, sachwidriges oder willkürliches Verhalten der Zoll-
verwaltung vor. 
2. Nach dem Abschluss der Prüfung während des laufenden Klageverfahrens kann die An-
fechtungsklage auf den dann statthaften Rechtsbehelf der Fortsetzungsfeststellungsklage um-
gestellt werden. 

Gerichtsbescheid vom 8.12.2023 (4 K 117/22), Revision eingelegt, Az. des BFH VIII R 36/23. 
 

Zolltarif 
 
1. Die Durchführungsverordnung (EU) 2018/1531 der Kommission vom 10. Oktober 2018 zu 
Einreihung bestimmter Waren in die Kombinierte Nomenklatur findet nur auf Abdeckplanen 
entsprechende Anwendung, die der in der Einreihungsverordnung bezeichneten Plane hinrei-
chend ähnlich sind. 
2. Die streitgegenständliche Abdeckplane stellt kein Zubehör im Sinne der Anmerkung 3 zu 
Kap. 95 KN dar, da sie die seitens der Rechtsprechung des EuGH an "Zubehör" zu stellenden 
Voraussetzungen nicht erfüllt. Sie ist folglich nach ihrer stofflichen Beschaffenheit einzureihen. 

Urteil vom 14.11.2023 (4 K 47/19), NZB eingelegt, Az. des BFH VII B 152/23. 
 
1. Zur Einreihung einer Multimediaanlage, die verschiedene Funktionen im zolltariflichen Sinne 
ausübt.  
2. Zur entsprechenden Anwendung einer Einreihungsverordnung unter Berücksichtigung der 
nach der Begründung der Einreihungsverordnung zugrunde zu legenden einreihungsrelevan-
ten Merkmale für die Abgrenzung der in den Positionen 8521 und 8528 aufgeführten Funktio-
nen.  

Urteil vom 6.12.2023 (4 K 80/19), rechtskräftig. 
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Wussten Sie schon, … 

 

► dass das Finanzgericht Hamburg auch in 2024 wieder ein Gruppenpraktikum für Jurastu-

dierende anbietet. Die Bewerbungsfrist endet am 15. Mai 2024. Nähere Informationen 

unter www.fghamburg.de 

 

► dass das Finanzgericht Hamburg für mündliche Verhandlungen und Erörterungstermine, 

die per Videokonferenz stattfinden, einen Techniktest anbietet. Über dieses Angebot kön-

nen die Beteiligten testen, ob elektronische Kommunikation mit dem Finanzgericht funkti-

oniert. 
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